
7

rıng veranschlagen. ıne Langzeitwirkung dieses der Sache ach einma-

lıgen Ereign1sses ist reilich 1Ur annn wirklıch erwarten und erho{i-

fen, wenNnll fortan gelingt, äahnlich intensive Beg  en aut der ene

des einzelnen Bıstums un! dort m1t eıner entsprechenden Regelmäßigkeit
einer selbstverständlichen PraxI1s werden lassen.

Gesichtspunkte für den FEınsatz “DOoN Ordensleuten
ın der Pastoral der Bıstumer UN Jür dıe pastorale 7Zusammenarbeıit

zayıschen Bıstumern und Ordensgemeinschafien
Dokument der Deutschen Bischofskonfiferenz

Frühjahrs-Vollversammlun 1980 1n Vierzehnheiligen

Vorbemerkung
Die Römischen Kongregationen ST die Bischöfe“ un 790006 die en
und Säkularinstitute“ en untier dem 14 Maı 1978 eın gemeinsames
oOokumen veröffentlicht ber das Thema „DIie Beziehungen zwischen
15  oIien un! Ordensleuten D der irche.“ 1ese Verlautbarung des

Apostolischen Stuhls knüpft bel den einschlägigen Dokumenten des

Zweiten Vatikanischen Konzils un! den Erfahr  en des ersten nach-

konziliaren Jahrzehnts Si1ie möchte IUr dlie ene der eltkirche ın ehr-
un! praktischen Anweısungen eiInNe Orientierung geben, wı1ıe

zwischen i1schoien un! Orden eın möglichs tiefes Einvernehmen un! eine

ebenso geordnete W1€e fruchtbringende Zusammenarbeit erzielen 1st.

twa Z gleichen Zieit erga sich eine entsprechende bel den

regelmäßigen Kontakten zwischen den Vertretern der Deutschen Bischo{is-
konferenz un: den Vertretern der Vereinı der euts  en Ordens-
obern der Priesterorden Man kam übereın, nicht zuletzt 1n Nach-
arbeit den Anregungen der Gemeinsamen Synode der 1stumer ın der

Bundesrepublik, ın gegenseitiger sprache Gesichtspunkte ermitteln,
nach denen der Kınsatz VO  5 Ordensleutfen ın der Pastoral der 1stumer
und die pastorale Zusammenarbeıt zwischen Bıstumern und rdensge-
meinscha{ften ın einer TUr el Teile ausgewogeNe&el Weise gerege WEeTI-

den können. el en VOIL Anfang nicht NUr die Priesterorden,
ondern alle en un geistliche Gemeinschafiten miı1t 1m DC-

standen, auch die Säkularinstitute, soweıt diese ın ihrer esonderen Stel-
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ung nıcht eLiwa dadurch ungebührlich eingeengt würden. Im regelmäßigen
Austausch zwıischen 15  Oien un! Ordensleuten wurden die nachstehenden
zehn Punkte tTormuliert. S1e moöochten e1in Beıtrag se1ln, die fUr die (Se-
samtkırche erlassenen Leitlinien 1mM Bereich der Deutschen Bischofskonfe-
enz konkretisieren

Hintergrund TUr d1ıe Lolgenden Gesichtspunkte ist die wechselseitige Ver-
wlesenheılt zwıischen Bischo{f un Bıstum einerseı1ts, rden, Ordensleuten
un! geistlichen Gemeinschaifiten andererseits. Die Veraniworiung für den
Heilsdienst 1ın selner Ortskirche verpilichtet den Bischof, ein besonderes
ugenmerk autf die geistlichen Gemeinschaften ın en ihren Formen
richten. Zumal Hn die Heilıigung der Ordensleute mMuUu. 1ın steigendem
aße besorgt se1n, da vliele gelistliche Gemeinschalfiten ın mancherlei
Schwier1  eiten geraten, Ia denen s1e, gerade 1 Blıck auf ihre eigene
geistliıche Identität, das tatıge Wohlwollen des Oberhirten 1 Bıstum nOtL1g
en mgekehrt SINnd die Mitglieder der verschiedenen gelstlichen Ge-
meinschaften 1n den einzelnen Dıözesen, Priester und Lalen, unbeschadet
ihrer Zugehörigkeit kırchliıch errichteten Personalverbänden, ZA0E  a gelst-
liıchen 1tSOrge tür die Jjeweıllige Ortskirche verpiflı S1e sollen durch
die elebte Verkündigung des Evangeliums ZU. W achstum VOonNn Glaube,
OIINUN un Liebe 1M gesamten Oolk Gottes beltragen. Dazu S1ind S1Ee
beruien als Glieder der Kiıirche un ema dem Auftrag und Beispiel ihrer
Stifiter. Die einzelnen Verbände sollen iıhre Mitverantwortung für die
Ortskirche durchaus 1n Entsprechung ihren spezifischen rundlagen
verwirklichen.

In ahrnehmung ihrer Hirtensorge d1ie Ortskirchen un: alle ihre
G l1ıeder und ın ochachtung VOL den vielfältigen Gnadengaben, die der
Herr selner Kıircne anveriraut hat, beschließt die Deutsche Bischofskonfe-
FeNZ, 1n Fortführung un nwendung der gesamtkirchlichen KRichtlinien,
die nachstehenden Empfiehlungen für die usammenarbeit zwıschen Bıstü-
INernN un rdensgemeinschaften Moge ]jenes Kınvernehmen, jene eme1ln-
schaft des Zeugnisses un Diıienstes 1n en Bistümern wachsen, die ruch:
des eılıgen Gelistes ist.

Empfehlungen:
Be1 allen pastoralen Eiınsätzen VO  5 Ordensleuten oder Gruppen VON

Ordensleuten DbZWw Konventen 1n einem Bıstum mu VO  =) se1ten der
Bıstumsleitung mıiıt den entsprechenden raensoberen abgeklärt se1ln, 1N-
wiefern der geplante Einsatz sich miıt der spezifischen eruiun der ]ewel-
igen rdensgemeıns  aft vereinbaren 1äßt, aber auch inwliefern sich
den Eriordernissen der Gesamtpastoral 1mM Bıstum infügt Die Pastoral
eiNes Bistums nımmt Schaden, WEeNnN der pastorale Eınsatz VOIN Ordens-
leuten diese ihrer Jeweils spezifischen eruifung un Lebensart entirem-
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det Umgekehrt mussen die pastoralen Janungen un! Leitlinıen des
Biıstums VOIL den Ordensleuten un:! Ordensgemeinschaften, die be1l dieser

Pastoral mitwirken, icht weniger, sondern eher exemplarisch „mehr  66 m1t-

getragen werden.

Hur die Planung des Eiınsatzes VON Ordensleuten ın der Bistumspastoral
muß außer den unmittelbaren seelsorglichen Notwendigkeiten TUr die Ge-

meinden eın weılterer Gesichtspunkt ın Anschlag ebracht werden: die

Charısmen der Gründer, die besonderen Perspektiven des Evangelıums,
dıie durch die Ordensgemeinschaften 1NSs Licht gehoben werden, SINd 1n

- e1in WI| Beıtrag ZU Leben des Bistums Sie sollen der rtS=

irche zugänglich gemacht werden, reilich S daß 1mM Besonderen das

Allgemeine, das e1ine Evangelıum ichtbar WIrd. WwWwel Wege, das g_.
nannte Ziel erreichen, sSind einmal die infiache Präsenz vVon rdens-

gemeinschaften, ZA DL anderen ihre Beteiligung Bistumsaufgaben I der

Gestalt, daß Ordensleute un:! Ordensgemeinschaften dabeı als solche 1ın

Erscheinun treten

Es sol1l VOoNn jedem Bıstum eine ATT „geistlicher andkarte  C6 erstellt WeI-

den Die leitende rage el. Wo tun sinnvollerweıse welche relig1ıösen
Genossenschaiten W aSs, daß gleichzeit1i die esonderen Bedürifinisse un

Möglichkeıiten der unterschiedlichen Reglonen w1e die Eigenarten der

unterschiedlichen erufungen un! Gemeinschaiten ZAUL Zuge kommen?

Diıe gemeinsame Planung mi1t den en geht er VO  e zwel Gesichts-

punkten zugleich aus. ıne gewl1sse Konzentratıon VO  5 Ordensleuten 1st

notwendig, damıt sS1e sich gegenseltL stutzen und eın konsistentes Zeug-
nNn1ıSs elsten koöonnen aber gleichzeılti. dürifite doch keine Region eines

Bistums VON der Tasenz und dem Zeugn1s VOINl Ordensgemeinschaften
„ausgehungert”“” werden. Konzentration ware geNausO alsch wı1ıe die

Nivellierung der Präsenz der en durch Zerstreuung.

Bel allen pastoralen Einsatzen muß bedacht werden, daß aDa COMMUNIS

(Leben 1ın Gemeinschaf{it) die normale und aut auer nicht verzichtbare
Lebensfiorm VO  5 Ordensleuten ist. Wo die esondere eruIun oder der

esondere Charakter einer Gemeinschafit die ıta COMMUNIS besonders

streng ordert, soll lieber auf d1ıe pastorale „Ausnutzung“ ihres otfen-

tlals verzichtet alSs der eigene Charakter des rdens au{fs Spiel gesetzt
werden. Wo dieser harakter ın ermöglicht, daß Einzelne sich

weitgehend I die Bistumspastoral unmittelbar integrieren, da soll dennoch
eın dichter un: steter Kontakt zwischen den Mitgliedern derselben Ordens-

gemeins  aft ermöglicht werden, damıt diese ihre ıinnere Konsistenz und
der Eiınzelne se1ine Anbindung sS1e beibehalten.
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Da die regionale Zusammenarbeıit (1n größeren Pfarrelen, Piarrver-
bäanden, Dekanaten un! Reg1lonen) immer größere Bedeutung tüur die
Pastoral der Bistümer erhält, WwIrd eiıner 1imMmMer dichteren Ziusam-
menarbeit auch zwıischen Ordensleuten un! anderen pastoralen Berufen
lakone, Lalen 1mM pastoralen Dienst) kommen Die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit, evtl der Teamarbeit darf die Ordensleute ]edo
nıicht vereinnahmen, daß S1Ee ihre iInNNere Beheimatung 1n der Ordens-
kommuniıtat el au{fs pIe seizen Umgekehrt ist das ıtsein vVon

Ordensleuten ın der Zusammenarbeit un Gemeins  ait der 1mM pastoralen
1enst eines estimmten Bereichs LTätigen Zeugni1s un! wertvolle nNnregun

Auch lanungen der Ordensgemeinschaften einerseıts un der Bistümer
(auch Reg1lonen, Dekanate, Pfarreien) andererseits auti dem Gebiet des
Sozlalen, der Bildung, der chule Sind wichtige aktitforen ın der Gesamt-
pastoral des Biıstums Kıs ist notwendig, sich ber orhaben, äane,
Schwierigkeiten gegenseitl Irühzeltig unterrichten, daß eine Ab-
stiımmung möglich ist

Jle diese nregungen edurien ihrer Verwirklichung regelmäßiger
OIIlzi1eller ONTLAktie aut der Ebene des Bistums

Der Diözesanbischo{f WwIrd gebeten, die Höheren Oberinnen un! Oberen,
deren Gemeinschaifiten 1n der jeweılligen Diözese en un wiırken,
gelmäßig einmal 1 Jahr eiıner gemeinsamen ussprache einzuladen.
Bel dieser Gelegenheit können die ın diesen Empfehlungen HOR allge-
meın angesprochenen Fragen 1mM Hınblick auf die Lage 1 einzelnen
i1stum ansgemMe«eSsCHl erorter werden. Der Bischo{tf un! die zuständiıgen
Höheren Oberinnen un: Oberen ollten womöglı schon eine OC=-
meınsame Tagesordnun erarbeiten.

Die besondere Zuordnung der Priesterorden Z Bistum, insbesondere
die mit der Pastoral aufgrun der Jurisdiktion verknüpiften eigentli  en
Seelsorgsiragen en nahe, daß der Dıiıözesanbischof einmal 1M Jahr
eın Treiffen mit allen Höheren Oberen AQUus den Priesterorden anbiletet,

dem alle Höheren Oberen der erbande eingeladen werden, die 1M
betreifenden Bistum durch Mitglieder präsent un pastora tatıg Sind.
Auch aiur empfiehlt sich, jeweils rechtzeitig 1m VOTAaUSsS eiıne SC-
meinsaAme 1STEe VO  5 Themen als Tagesordnung vereinbaren.

U Die VO  } der eutifschen Bis  ofskoniferenz verabschiedete ahmenord-
Nnung 7A0 UE Priesterbildung (RO) sieht TÜr die ulIie der ase besonde-

un regelmäßige Bildungsangebote fUÜr das 7 —Z Jahr der Ausbildung
VOT. Die Vereinigung der Priesterorden ın der Bundesrepublik Deutschland

hat die einzelnen Phasen un! Stufen der Rahmenordnung über-
NOMMEN, aber ugleich miıt Hilife VO  ; ordensspezifischen Leıitlinien un
nregungen aut die spezielle Situation der Ordenspriester hın adaptiert.
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In dieser Anpassung sind zwelı Folger  n für e1n entsprechendes Eın-
vernehmen mit den Diozesen enthalten, die TÜr d1e Verwirklichung VO.  S

großer Bedeutung Sind:

Ordenspriester, die eventuell schon während des MED Jahres 1MmM
1enst eines Biıstums aut der Grundlage VOIl Gestellungsverträgen
pastora. wirken, sollen mittels solcher ertra ausdrücklich VO An-

stellungsbistum die Zusage erhalten, daß ihnen während der uIie
der ase Dro Jahr eın vierwöchiger Studienurlaub verbindlich
gesprochen wird. Am besten sollte diese Zusage Bestandteıil des (Ge-

stellungsvertrages selber sSe1N.

—— In Entsprechung AA zweiten Dienstprüfiung, dem Pfarrexamen, als
Abschluß der eigentli  en Ausbildung TUr DiözesanprIiester, empfiehlt
d1e VDO ihren Mitgliedern Ende der uIie der ase e1InNne

ordensspezifische „pastorale Abschlußprüfung“. Diese wird VO  5 der
euts  en Bischofskonferenz, aufgrun entsprechender Überprüfung
der Voraussetizungen, als dem Pfarrexamen der Diözesanpriester gleich-
wertiger Ausbildungsabschluß der Ordenspriester anerkannt.

Gemelinsame, einander gegenselti ergänzende emühungen sind VOTLT

em ın der or einen geeigneten Nachwuchs vonnoten.  F Sowohl das
Informationszentrum „Berufe der irche“ als auch die entsprechenden
Diözesanstellen werden miıt den Bistumspriestern den geistli-
chen Gemeinscha{iten die erforderli:  en Hilfestellungen bleten, damıt die

geistlichen Gemeinscha{fiten ın den einzelnen Ortskirchen auf eine ange-
mMessene else als Gnadengaben des Herrn der Kirche erkannt un: an

kannt werden. Ebenso werden die geistlichen Gemeinschaften, insbeson-
dere solche, die 1ın der Erziehung der Jugend un in der irchlichen JUu=

gendarbeit tätlig Sind, alle Formen des 1enstes TÜr die irche Jesu Christı

fördern, insbesondere auch den Dienst des Diözesanprliesters.
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